Beschluss der _________ eG
Gemeinschaftlicher Einkauf Waren
Beschluss Nr[footnoteRef:1].:  [1:  Beschlüsse müssen immer fortlaufend nummeriert werden. ] 

Ort: 
Datum: 
Vorwort:
Die Genossenschaft kann ihre Mitglieder durch die gemeinschaftliche Anschaffung von Waren und Güter verschiedener Art dahingehend fördern, dass durch den gemeinschaftlichen zentralen Wareneinkauf günstige Preise erzielt werden und diese dann zur Förderung der Mitglieder im Rahmen des Fördergeschäftsbetriebes vergünstigt weitergegeben werden (vgl. § 2 Zweck und Gegenstand der Satzung der _____ eG) 
1) Es sollen insbesondere folgende Waren und Güter gemeinschaftlich eingekauft und vergünstigt an die Mitglieder der Genossenschaft weitergegeben werden die den Mitgliedern in Ertrag und Wirtschaft dienen.  

2) Die Genossenschaft kauft die Waren, nach Abfrage bei den Mitgliedern auf eigene Rechnung ein unter Berücksichtigung der Finanz- und Ertragslage der Genossenschaft. Diejenigen Mitglieder, die die o.g. Waren nutzen, beteiligen sich mit einer monatlichen Pauschale i.H.v. XX EUR zzgl. gesetzliche Mehrwertsteuer, berechnet nach der Mindestberechnungsgrundlage. Auf die separate Berechnung der Mehrwertsteuer wird verwiesen. 
3) Der Vorstand verwaltet und organisiert den Wareneinkauf im Namen und Auftrag der Mitglieder. 


________________________________
Unterschrift Vorstand[footnoteRef:2]: [2:  Grds. Vom Vorstand zu beschließen, wenn der einmalige Wareneinkauf jedoch die Kredithöchstgrenze überschreitet (s. Gründungsprotokoll) dann muss der Beschluss zwingend von der Generalversammlung beschlossen werden. Im Falle, dass der Beschluss die wirtschaftlichen oder sonstigen Interessen nur des Vorstandes berührt, muss der Beschluss auch vom Bevollmächtigten unterzeichnet werden. ] 

